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§ 71 Stmk. BauG Schutz vor Rutsch-
und Stolperunfallen

Stmk. BauG - Steiermarkisches Baugesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2026

(1) Begehbare Bauwerksteile dirfen keine Rutsch- und Stolperstellen, etwa durch zu geringe oder unvermutet
wechselnde Rutschhemmung, gefahrliche Hindernisse oder Unebenheiten, aufweisen. Dabei sind der

Verwendungszweck und das mogliche Auftreten von Nasse zu berucksichtigen.

(2) Treppen und Rampen sind entsprechend dem Verwendungszweck, insbesondere hinsichtlich ihrer Abmessungen,

so auszufiihren, dass sie sicher und bequem benutzt werden kénnen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 13/2011

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=13/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 71 Stmk. BauG Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen
	Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz


